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Betreff: Stellungnahme der Gemeinde Empersdorf zum Umweltverträglichkeitsgutachten der 380 kV-Leitung Südburgenland – Kainachtal; ergänzende Gutachten Dipl.-Ing. Fasching, Mag. Dr. Andreas Ranner (2.13 Biotope und Ökosysteme; Steiermark), Dr. Eduard Weber (2.12 Biotope und Ökosysteme; Burgenland)

Grundlagen

Umweltverträglichkeitserklärung Fachbereich K-Biotope und Ökosysteme des Projektwerbers

Teilgutachten Biotope und Ökosysteme vom 29. Juni 2004 (FA 13C-54 V 44/56-2004) von der Fachstelle Naturschutz Stmk. Landesregierung, Dipl.-Ing. K. Fasching;

Teilgutachten Fachbereich: K-Biotope und Ökosysteme vom 28. Juni 2004 (5-N-BS 8/7-2004) im Auftrag des Amtes der Burgenländischen Landesregierung, Dr. E. Weber;

Stellungnahme zu den Einwendungen: Fachbereich: K-Biotope und Ökosysteme vom 10. September 2004 (5-N-B 3522/41-2004) im Auftrag des Amtes der Burgenländischen Landesregierung, Dr. E. Weber;
Umweltverträglichkeitsgutachten im Auftrag der Ämter der Steiermärkischen Landesregierung und der Burgenländischen Landesregierung von September 2004, Gesamtschau und Abwägung sämtlicher umweltrelevanten Aspekte der Teilgutachten.

2.12 Ergänzung zum Gutachten Biotope und Ökosysteme; Burgenland; Dr. Eduard Weber vom 10. Dezember 2004

2.13.1 und 2.13.2 Biotope und Ökosysteme; Steiermark; Dipl.-Ing. Karl Fasching (2.13.1 FA13C 54 V 44/82-2004 vom 10.12.04), Mag. Dr. Andreas Ranner (2.13.2 FA13A-43.10-1429/04-1750 vom 17.11.04)

Mündliche Verhandlung vom 18.10.2004 bis 20.10.2004 in Graz auf Tonträger

Stellungnahme

A) Auf Basis der mündlichen Verhandlungen in Oberwart und Graz und der ergänzenden Gutachten ist festzustellen, dass die Amtsachverständigen sich mit zahlreichen und wesentlichen Punkten der schriftlich vorgebrachten Stellungnahmen und Einwendungen vom 22.04.2004 und 12.10.2004 nicht auseinander gesetzt hat.

Pkt. A, Beispiele:

A1) Vollständigkeit der Unterlagen

Die Richtigkeit behaupteter Sachverhalte kann, wegen der fehlenden Unterlagen und Angaben im Befund, nicht beurteilt werden.:

Im Kapitel 2.2 Methodik der Umweltverträglichkeitserklärung Fachbereich K-Biotope und Ökosysteme (Verfasser: Dr. Hans Peter Kollar) wird auf Seite 10, hinsichtlich der Methode „Rasterkartierung zur Erstellung einer Vogelartenliste“, auf Rasterkarten („Wie die Abbildungen in den Verbreitungskarten zeigen“)verwiesen. 

· Es liegen keine Unterlagen über eine Rasterkartierung vor. 

Ebenfalls wird hinsichtlich der Rasterkartierung angeführt, dass die Beobachtungstage unter der Beschreibung der einzelnen Abschnitte bzw. Flächen angegeben sind. 

· Unter den Beschreibungen der einzelnen Abschnitte sind keine derartigen Angaben zu finden. Was unter „bzw. Flächen“ zu verstehen ist, bleibt unklar. Es fehlen Angaben zu den durchführenden Personen, zur Tageszeit der Kartierungen und dem Zeitaufwand im Gelände pro Flächeneinheit.

Im Kapitel 2.2 Methodik wird die Durchführung von Revierkartierungen angegeben. 

· In den Unterlagen ist keine Ergebnisdarstellung und Bewertung von Revierkartierungen zu finden. Es fehlen Angaben zu den durchführenden Personen, zur Tageszeit der Kartierungen und dem Zeitaufwand im Gelände pro Flächeneinheit. Es liegen keine Unterlagen über eine Revierkartierung vor.

Im Kapitel 2.2 Methodik wird die Durchführung akustisch-optischer Artbestimmung von Heuschrecken an ausgewählten Probeflächen, die in der Beschreibung des Ist-Zustandes dargestellt sein sollen, angegeben.

· In den Unterlagen ist keine Darstellung der ausgewählten Probeflächen zu finden. Es fehlen Angaben zu den durchführenden Personen, zur Tageszeit der Kartierungen und dem Zeitaufwand im Gelände pro Flächeneinheit.

Im Anhang 5 weichen in der Tabelle „Beschreibung für die Abschnitte“ die angeführten Vogelarten der einzelnen Untersuchungsabschnitte teilweise von den angeführten Vogelarten in Kapitel 3 „Beschreibung des Ist-Zustandes“ ab. 

· Es fehlen Angaben oder Erläuterungen, welche die abweichenden Darstellungen erklären (detaillierte Darstellung in Stellungnahme vom 22.04.04 unter Pkt. 3.1.).

Ergänzende Erläuterung:

Auf Grund nachstehender Tatsachen ist es offenkundig, dass der Projektwerber die beabsichtigte Ermittlung der Vogelarten und deren Status auf der „Trasse“ und seiner „Umgebung“ nicht in der notwendigen Qualität und entsprechend dem Stand der Wissenschaften durchgeführt hat. Die fachliche Qualität der behaupteten Sachverhalte zu den Vogelarten ließe sich erst an Hand der fehlenden Unterlagen beurteilen.

Mangels anders lautender Angaben, ist davon auszugehen, dass die behaupteten Sachverhalte nur allein oder mit einem Team, das am gleichen Ort tätig war, ermittelt wurden: „Die Revierkartierungen wurden .... von März bis Juni 2003, durchgeführt; ... die übrigen Erhebungen fanden übers Jahr verteilt während etwa 100 Tagen statt“ (UVE, Fachbereich Biotope und Ökosysteme Seite 11). „Der Frühjahrszug konnte wegen des großen Aufwandes bei gleichzeitiger Brutvogelaufnahme nicht mit gleicher Bearbeitungstiefe wie der Herbstzug erfasst werden ...“ (UVE, Fachbereich Biotope und Ökosysteme Seite 12). 

Mit einem Zeitaufwand von etwa 100 Tagen wurden durchgeführt:

Eine Rasterkartierung von März bis Juni 2003 auf einer Länge von 70 km (auf 70% der geplanten 97,778 Kilometer, UVE Seite 10) mit einer Rastereinheit von 140 m x 200 m. Dies ergibt 1.000 einzelne Rastereinheiten; wie oft ein Raster begangen wurde, wird nicht genannt. Um nur annähernd die vorkommenden Brutvogelarten (ohne Durchzügler und Wintergäste) festzustellen, sind mindestens 3 Begehungen notwendig.

Eine Erhebung der Vogelarten auf der gesamten Trasse (97,7 Kilometer) und im „gesamten Untersuchungsgebiet“, wobei jedoch das „gesamte Untersuchungsgebiet“ weder definiert noch planlich dargestellt ist, in der Zeit von Februar 2003 bis Dezember 2003;

Eine Horstkartierung ab Mitte März „entlang des Trassenbandes“. Diese wird wohl auf die Waldbereiche beschränkt gewesen sein und somit auf eine Länge von 45 Kilometer (Längenangabe nach UVP-Gutachten Seite 33).

Die Rasterkartierung fußt auf optisch-akustischen Beobachtungen. Dies bedeutet, dass neben der optischen Registrierung, die Vogelarten an Hand ihrer Gesänge und Rufe festgestellt werden, wobei die akustische Registrierung der Vogelarten bedeutender ist, da eine optische Registrierung der Vogelarten, auf Grund deren Lebensweise, nur zu einem deutlich geringeren Teil möglich ist. Üblicherweise verbringt der Beobachter zur akustischen Registrierung am Ort der Aufnahme 5 bis 10 Minuten. Rechnet man einer Rastereinheit nur einen Aufnahmeort zu und unterstellt einen Zeitaufwand bis zum nächsten Raster von weiteren 5 bis 10 Minuten, ist einem Raster ein Zeitaufwand, alleine für die akustische Registrierung, von im Mittel 15 Minuten zuzuordnen. Bei einer Rasteranzahl von 1.000 Rastern besteht daher ein Aufwand von 15.000 Minuten oder 250 Stunden für einen Kartierungsdurchgang zur akustischen Registrierung. Da für die akustische Registrierung nur der frühe Vormittag und der späte Nachmittag geeignet sind (entsprechende Gesangsaktivität der Vögel) stehen pro Tag 4 Stunden für die akustische Registrierung zur Verfügung, mit einer gewissen Toleranz 6 Stunden. Daher ist für einen Kartierungsdurchgang ein Zeitaufwand von mind. 62 Tagen (4 Kartierungsstunden pro Tag) bis mind. 41 Tagen (6 Kartierungsstunden pro Tag) zu veranschlagen.

Somit wären alleine für eine einzige akustische Erhebung pro Raster 50% des angegebenen Zeitaufwandes abgedeckt. Keinesfalls könnte in 100 Tagen von einer Person oder einem Team, das zur gleichen Zeit am gleichen Ort tätig ist, die angegebene Rasterkartierung in der notwendigen Qualität durchgeführt werden. Im Rahmen der UVE sollen aber in diesem Zeitraum auch noch „qualitative Aufnahmen“, an 6 Tagen Zugvogelbeobachtungen und eine Horstkartierung auf einer Länge von 45 Kilometern durchgeführt worden sein. 

A2) Abgrenzung Untersuchungsraum

Als Untersuchungsraum für die UVE wurde ein Band von 200 m beidseitig der Leitungsachse definiert („Engeres Untersuchungsgebiet“) sowie nicht näher definierte und nicht in den Ergebnissen dargestellte „weitere Bereiche“ bis 1 km von der „Joanneum-Trasse“ entfernte Gebiete („Erweitertes Untersuchungsgebiet“). Es bleibt unklar ob sich dieses „Erweitertes Untersuchungsgebiet“ über die gesamte Länge der geplanten Trasse erstreckt oder nur über Teile.

Der gewählte Untersuchungsraum ist keinesfalls geeignet den Erhaltungszustand jener Tierarten darzustellen und zu bewerten, die für die Umweltverträglichkeit des Vorhabens wesentlich sind (Vogelfauna). Alleine um die direkt überspannten Brutreviere der besonders betroffenen Großvogelfauna darstellen und bewerten zu können, ist der dafür notwendige Untersuchungsraum mit mindestens 10 km beidseitig der Leitungstrasse zu definieren. Die räumliche Ermittlung relevanter Brut-, Nahrungs- und Rastplätze, zu denen die Flugrouten der Vögel von der geplanten Leitung gequert werden könnten (Vogelschlagrisiko) und daher für die Beurteilung der Auswirkungen wesentlich sind, wurde gänzlich unterlassen.

A3) Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen auf die Vogelfauna in der UVE

Die Bewertung der Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die Vogelfauna und die Einschätzung der Erheblichkeit der Eingriffe auf die Vogelarten ist u.a. aus den folgenden Gründen nicht nachvollziehbar.

In die Bewertung der Erheblichkeit der Auswirkungen fließen Kriterien wie bestandesbiologische Kenngrößen, Populationen und Bestandsgrößen durchziehender oder rastender Arten ein, die jedoch nicht erhoben wurden. So hat der Projektwerber auch bei der mündlichen Verhandlung in Graz ausgesagt, dass die UVE die Ermittlung bestandsbiologischer Kenngrößen nicht beinhaltet.

Wie kann ein nicht erhobener Wert Grundlage einer Bewertung sein?

Unschlüssig ist die Definition der höchsten Eingriffsintensität: „Gefährdung einer sensiblen Vogelart in ihrem Status als Durchzügler, Nahrungsgast oder Überwinterer im Betrachtungsraum.“ Die höchste Wertstufe der Eingriffsintensität ist hingegen aus fachlicher Sicht bei einer Verkleinerung des Lebensraums und/oder dem gegebenen Risiko des Drahtanfluges für schutzbedürftige Vogelarten (Rote Liste, Anhang I der Vogelschutzrichtlinie) anzunehmen.

A4) Darstellung der Schadensbegrenzungen und der ausgleichenden Maßnahmen

Es gibt keine Angaben, warum und in welchem Ausmaß angeführte Maßnahmen, die der Schadensbegrenzung (ausgenommen die Überspannung von Waldflächen) und dem Ausgleich dienen, wirken sollen. Konkrete Angaben zur Art der aufgeführten Ausgleichsmaßnahmen und zum Flächenmaß und der örtlichen Festlegung fehlen.

Als einzig konkret geplante Maßnahme (Art, Ort und Umfang der Maßnahme werden dargelegt) wird die Überspannung von Waldflächen angeboten. Im Widerspruch dazu wird diese Maßnahme jedoch richtiger Weise auch als nachteiliger Eingriff geführt (UVE, Biotope und Ökosysteme Seite 153, angeführt unter Auswirkungen der geplanten Eingriffe; angeführt unter Maßnahmen zur Verringerung der Auswirkungen Seite 160)

A5) Plausibilität der Ergebnisse

Die Artenliste der Vogelfauna ist nicht nachvollziehbar (Erläutert in der Stellungnahme vom 22.04.04 unter Pkt. 3.1.). 

Die Statuszuordnung der Vogelarten pro angeführten Abschnitt und unter der Rubrik „Trasse“ ist nicht nachvollziehbar. 

Die Erhebung alleinig des Status der einzelnen Arten ist nicht ausreichend, um die möglichen Auswirkungen des Vorhabens (Zerschneidungseffekt, Mortalitätsrisiko) auf gefährdete Vogelarten zu beschreiben und damit die mittel- und langfristigen Auswirkungen auf die regionalen und überregionalen Populationen abschätzen zu können. Die Frage der quantitativen Auswirkungen wurde gar nicht gestellt.

Die Angaben in den Ergebnistabellen zur Vogelfauna sind widersprüchlich.

A6) Reptilien, Amphibien und Heuschrecken

Eine nachvollziehbare räumliche Zuordnung der dargestellten Arten und der dort geplanten Eingriffe wurden nicht gemacht.

A7) Bewertung der Erheblichkeit der Eingriffe und der Resterheblichkeit

Die Grundlagendaten für die Bewertung des Ist-Zustandes der Vogelfauna sind nicht nachvollziehbar und in der Bewertung der Resterheblichkeit wurden Maßnahmen berücksichtigt, die keine Maßnahmen sind sowie Maßnahmen, deren Durchführbarkeit nicht sicher gestellt ist.

B) Ergänzendes Gutachten Dr. Weber

Wie in der schriftlichen Stellungnahme vom 22.04.2004 und in den schriftlichen Einwendungen vom 12.10.04 dargelegt, bietet der Befund des Gutachters keine ausreichende fachliche Grundlage, die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen des Vorhabens auf Tiere und Lebensräume zu beschreiben und zu bewerten, insbesondere da hinsichtlich des Themas „Biotope und Ökosysteme“ die UVE des Projektwerbers erhebliche und schwere Mängel aufweist, diese aber großteils als Befund vom Amtsachverständigen übernommen wurde (Einwendungen vom 12.10.04). 

Für den Zuständigkeitsbereich der Burgenländischen Landesregierung ist durch die ergänzenden Ermittlungen des Sachverständigen der Ist-Zustand naturschutzrelevanter Schutzgüter konkreter dargestellt, jedoch nicht als fachlich ausreichend zu beurteilen, um die Auswirkungen des geplanten Vorhabens bewerten zu können.

B1) Für die Tatsachenfeststellung, ob geschützte Pflanzenarten durch das Vorhaben betroffen sind oder vernichtet werden, sind auf den entsprechenden Flächen Kartierungen durchzuführen oder bei Kenntnis des Sachverhaltes durch den Sachverständigen darzulegen. 

Als Maßnahmen, die geeignet sind, geschützte Pflanzenarten in ihrem Bestand zu gefährden oder zu vernichten sind im Rahmen des geplanten Vorhabens insbesondere anzuführen:

· Die Errichtung von Masten (beanspruchte Gesamtfläche 3,4 ha); 

für diese Flächen wurde durch Vegetationsaufnahmen nachgewiesen, dass keine geschützten Pflanzen gefährdet oder vernichtet werden.

· Die Errichtung eines 4 m breiten Fahrweges; im Umweltverträglichkeitsgutachten wird auf Seite 33 dargelegt, dass mit dem Vorhaben eine befristete Rodung vorgesehen ist. Diese bezieht sich auf einen 4 m breiten Streifen entlang der gesamten Trasse, der u.a dem Materialtransport dient.

Auf diesen Flächen wurden keine Vegetationskartierungen durchgeführt. Es ist daher nicht auszuschließen, dass durch das geplante Vorhaben geschützte Pflanzenarten vernichtet und in ihrem Bestand bedroht werden. Im ergänzenden Gutachten Dr. Weber wurden für den Bereich der Gemeinde Kemeten geschützte Pflanzenarten aufgezählt, die im Eingriffsgebiet vorkommen. Dieser Sachverhalt wurde aber nur für dieses Gemeindegebiet zusätzlich ermittelt und nur auf Grund der Einwendungen von Parteien. Für die anderen Gemeinden fehlt eine derartige Aufbereitung.

Nicht nachvollziehbar ist die Beurteilung durch den Sachverständigen, dass die Bestände gefährdeter Pflanzenarten durch das Vorhaben nicht gefährdet sind. Als Eingriffsbereich auf die Pflanzenbestände werden vom Sachverständigen 300 m² genannt. Diese Fläche bezieht sich auf den Flächenanspruch der zwei geplanten Masten. Nicht erwähnt wird der Fahrweg von 4 m Breite. Die Errichtung dieses Fahrweges ist geeignet, den Wasserhaushalt nachhaltig zu stören (Moorgebiet) sowie unmittelbar Pflanzen zu vernichten. Auch wenn im Umweltverträglichkeitsgutachten dargestellt wird, dass dieser Fahrweg auf 5 Jahre befristet ist, kann aus naturschutzfachlicher Sicht nicht ausgeschlossen werden, dass dieser Fahrweg eine dauerhafte Einrichtung wird und ist daher in der Bilanzierung und Bewertung der Eingriffe zu berücksichtigen. Die Errichtung und der Betrieb von Fahrwegen über einen Zeitraum von 5 Jahre alleine ist geeignet geschützte Pflanzenbestände zu vernichten und zu bedrohen. Nicht sichergestellt ist, dass auch nach der Frist von 5 Jahren dies Flächen nicht von Fahrzeugen benutzt werden, da dies im Rahmen des erst zu erstellenden „forstlichen Rekultivierungs- und Wiederbewaldungsplanes“ (Umweltverträglichkeitsgutachten Seite 33) eine mögliche Maßnahme sein könnte (z.B. Forststraße).

· Auf Grund bestehender Bodenabschwemmungs- und Rutschungsgefährdungen sind laut Umweltverträglichkeitsgutachten Hangsicherungen im Rahmen der Schlägerungen geplant. 

Auf diesen Flächen wurden keine Vegetationskartierungen durchgeführt. Die Errichtung derartiger Bauwerke ist geeignet, gefährdete Pflanzanarten zu vernichten und in ihrem Bestand zu bedrohen.

B2) Das Schutzgut Fledermäuse wurden nicht erhoben. Neben dem Kollisionsrisiko besteht eine mögliche Gefährdung durch den dauerhaften Flächenverlust von Quartierbäumen, da auch nach Angaben des Projektwerbers „naturnaher“ Wald gefällt und dauerhaft verändert wird. Die allgemeine Feststellung von „bemerkenswerten Fledermausquartieren“ ist kein problemangemessener Befund. Eine Beurteilung und Bewertung der Auswirkungen wurde nicht vorgenommen.

B3) Die ergänzenden Ermittlungen des Sachverständigen zum Ist-Zustand der Großvogelfauna sind nicht als ausreichend zu beurteilen. Der Verweis darauf, dass Brutvorkommen „nicht bekannt“ sind, erfüllt nicht die fachliche Qualität und den Stand der Wissenschaften. Erst an Hand von Erhebungen ist zu beurteilen ob Brutvorkommen existieren, möglich oder wahrscheinlich sind. Da das Natura 2000-Gebiet Lafnitztal-Neudauer Teiche an den Zuständigkeitsbereich der Burgenländischen Landesregierung angrenzt, ist der Erhebungsbedarf offensichtlich. Projekte können für Natura-2000 Gebiete auch eine Gefährdung entfalten, wenn Sie nicht unmittelbar im Gebiet selbst realisiert werden sondern außerhalb eines derartigen Gebietes.

B4) Die Darstellung, Greifvögel hätten ein gutes räumliches Sehvermögen (Kollisionen mit der Leitung wären daher selten), ist fachlich verfehlt. Auf Grund des großteils monokularen Sehfeldes der meisten Vögel mangelt es an räumlicher Wahrnehmung auch wenn der Anteil des binokularen Sehfeldes bei Greifvögel etwas höher ist. Der Gefährdungsgrad von Greifvögeln durch Leitungsanflug wird bewertet mit „Verluste kommen vor, scheinen aber kein Bestand bedrohendes Ausmaß anzunehmen“ bis „Verluste treten stellenweise massiert auf, es gibt hohe Verluste, die aber von den meisten Arten ausgeglichen werden können“ (Protecting Birds from Powerlines: a practical guide on the risks to birds from electricity transmission facilities and how to minimise any such adverse effects.- Report einer Arbeitsgruppe von NABU und BirdLife International der inhaltlich von den Staaten der Berner Convention anerkannt wurde und in für die EU-Staaten gültige Empfehlungen mündete; 2003, 33 pp). Dieser Gefährdungsgrad ist jedoch nur anzunehmen, wenn die andere Faktoren für den Erhaltungszustand der betroffenen Vogelgruppe (z.B. Lebensraumausstattung,

Verfügbarkeit der Nahrung, Fehlen anthropogener Mortalitätsfaktoren) deren natürlichen Erfordernissen entsprechen. Sonst wäre der Gefährdungsgrad höher einzustufen.

B5) In der mündlichen Verhandlung zur UVP wurde vom Sachverständigen dargelegt, dass seine Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens auf des Gebiet der Gemeinde Kemeten „strenger“ ausgefallen wäre, wenn das beantragte Naturschutzgebiet bereits als Naturschutzgebiet verordnet wäre. 

Dieser Bewertungsgrundsatz ist nicht nachvollziehbar. Die naturschutzfachliche Wertigkeit eines Gebietes und die Beurteilung eines Eingriffes in dieses hinsichtlich der Auswirkungen kann nur durch die Eigenschaften des Gebietes selbst (Standortsfaktoren, Fauna, Flora, landschaftl. Schönheit usw.) und Art und Umfang des Eingriffes abgeleitet werden. Ein Verwaltungsakt in Form einer Schutzgebietserklärung entfaltet lediglich eine Schutzwirkung für das Gebiet, verändert aber nicht die Eigenschaft eines Gebietes oder die Wirksamkeit eines Eingriffes. Die Beurteilung der Auswirkungen des Eingriffes auf Pflanzen und Tiere durch den Gutachter ist daher nicht nachvollziehbar.

B6) Als Eingriffsmindernde Maßnahme hinsichtlich des Vogelschlagrisikos werden vom Projektwerber Markierungen nach dem „Stand der Technik und des Wissens“ angeboten und im Gutachten Mag. Dr. Ranner konkretisiert (Schwarz-Weiß Kugeln in einem Mindestabstand von 30 m auf dem Erdseil und teilweise kleinere schwarze oder weiße „Scheibenkugeln“ zwischen den Kugeln). Durch diese Markierungen soll die Kollisionsgefahr gemindert werden. Der Einschätzung des Sachverständigen kann zugestimmt werden, dass Markierungen die Kollisionsgefahr mindern. Die entscheidende Frage ist jedoch, in welchem Ausmaß mindern Markierungen die Kollisionsgefahr und trifft diese Eingriffsminderung auf alle betroffenen und gefährdeten Vogelarten in gleichem Ausmaß zu? Ist die Wirksamkeit der Markierung als gering, mittel oder hoch einzustufen? 

Der Projektwerber selbst bewertet die Wirksamkeit der Markierung der Leitungen zur Reduktion des Vogelschlagrisikos richtigerweise mit „gering“ (UVE Biotope und Ökosysteme, Anhang 5, Seite 18). Aus fachlicher Sicht sind Markierungen generell nicht die am besten geeignete Methode, das Vogelschlagrisiko zu reduzieren, im speziellen entsprechen die im Gutachten Mag. Dr. Ranner angeführten Methoden, dargestellt von Haack 1997 nicht dem aktuellen Wissensstand. Hinsichtlich des Vogelschutzes an Freileitungen, wie Schutz vor Kollisionsrisiko, wurden von einer Arbeitsgruppe (NABU Deutschland und BirdLife International für die Berner Convention, Report 2003, 33 pp) Empfehlungen ausgearbeitet, die für die EU-Staaten Gültigkeit haben. Darin ist dargelegt, dass vor allem konstruktive Maßnahmen (Anordnung der Leiterseile) Schutz vor Vogelkollisionen bieten und Markierungen auf dem Erdseil und auf den Leiterseilen ergänzend Anwendung finden. Diese Empfehlungen blieben im Gutachten des Amtsachverständigen unberücksichtigt.

Der Amtsachverständige weist mehrmals auf das hohe Gefährdungspotenzial für den Weißstorch, durch die Auswirkungen des geplanten Vorhabens, hin. Es wird behauptet, durch die Markierung des Erdseiles (nach den Vorgaben des Sachverständigen Mag. Dr. Ranner) wird diese mögliche Gefährdung soweit reduziert, dass das Vorhaben als umweltverträglich zu beurteilen ist. Diese Behauptung ist fachlich nicht nachvollziehbar.

B7) Der Amtsachverständige teilt zwar in einigen Punkten die Kritik und Ablehnung der UVE durch die Gemeindeinitiative (Gutachten Dr. Weber vom 10.09.04, Seite 7), nannte jedoch im Konkreten diese Punkte nicht und setzte sich damit auch nicht auseinander, obwohl diese die Begründung sind, dass die UVE keine ausreichende fachliche Grundlage bietet, die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen des Vorhabens auf Tiere und Lebensräume zu beschreiben und zu bewerten.

C) Ergänzendes Gutachten Dipl.-Ing. Fasching

Wie in der schriftlichen Stellungnahme vom 22.04.2004 und in den schriftlichen Einwendungen vom 12.10.04 dargelegt, bietet der Befund des Gutachters keine ausreichende fachliche Grundlage, die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen des Vorhabens auf Tiere und Lebensräume zu beschreiben und zu bewerten, insbesondere da hinsichtlich des Themas „Biotope und Ökosysteme“ die UVE des Projektwerbers erhebliche und schwere Mängel aufweist, diese aber in ihrer Gesamtheit als Befund vom Sachverständigen übernommen wurde. 

Für den Zuständigkeitsbereich der Steiermärkischen Landesregierung wurde durch die ergänzenden Ermittlungen des Sachverständigen Dipl.-Ing. Fasching die mangelnde Darstellung des Ist-Zustandes naturschutzrelevanter Schutzgüter nicht verbessert, bereits kritisierte Mängel des Gutachtens nicht beseitigt. 

C1) Ein wesentlicher fachlicher Mangel, die Auswirkungen des Vorhabens auf Lebensräume und Tiere beurteilen zu können, ist die fehlende Kartierung der potenziell betroffenen Lebensräume an Hand von Vegetationsaufnahmen. Eine derartige Vegetationskartierung wurde vom Amtsachverständigen, bei der mündlichen Verhandlung am 19.10.04 in Graz als „Mindestanforderung“ an die UVE vorgestellt. Die Frage, ob es richtig ist, dass er die Durchführung einer Vegetationskartierung als Mindestanforderung an die UVE sieht, beantwortete der Sachverständige mit „ja“. 

Wie bereits in der schriftlichen Stellungnahme vom 22.04.04 dargelegt, sei an dieser Stelle nochmals betont, dass im Rahmen der UVE keine Vegetationskartierung durchgeführt wurde. Alleine durch das Fehlen der Ermittlung dieses Sachverhaltes, bietet die UVE keine ausreichend fachliche Grundlage, die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen des Vorhabens auf Tiere und Lebensräume beschreiben und bewerten zu können. Es ist nicht nachvollziehbar, warum vom Amtsachverständigen diese Tatsache ignoriert wurde, da er doch selbst derartige Aufnahmen als „Mindestanforderung“ bezeichnete.

Auch für die Tatsachenfeststellung, ob geschützte Pflanzenarten durch das Vorhaben betroffen sind oder vernichtet werden, sind auf den entsprechenden Flächen Kartierungen durchzuführen 

Als Maßnahmen, die geeignet sind, geschützte Pflanzenarten in ihrem Bestand zu gefährden oder zu vernichten, sind im Rahmen des geplanten Vorhabens insbesondere anzuführen:

· Die Errichtung von Masten (beanspruchte Gesamtfläche 3,4 ha); 

für diese Flächen wurde durch Vegetationsaufnahmen nachgewiesen, dass keine geschützten Pflanzen gefährdet oder vernichtet werden.

· Die Errichtung eines 4 m breiten Fahrweges;

Auf diesen Flächen wurden keine Vegetationskartierungen durchgeführt. Es ist daher nicht auszuschließen, dass durch das geplante Vorhaben geschützte Pflanzenarten vernichtet und in ihrem Bestand bedroht werden. Alleine die Errichtung dieses Fahrweges ist bereits geeignet, den Wasserhaushalt auf entsprechenden Flächen nachhaltig zu stören sowie unmittelbar Pflanzen zu vernichten. Und wenn im Umweltverträglichkeitsgutachten dargestellt wird, dass dieser Fahrweg auf 5 Jahre befristet ist, kann aus naturschutzfachlicher Sicht nicht ausgeschlossen werden, dass dieser Fahrweg eine dauerhafte Einrichtung wird und ist dies daher in der Bilanzierung und Bewertung der Eingriffe zu berücksichtigen.

· Auf Grund bestehender Bodenabschwemmungs- und Rutschungsgefährdungen sind laut Umweltverträglichkeitsgutachten Hangsicherungen im Rahmen der Schlägerungen geplant. 

Auf diesen Flächen wurden keine Vegetationskartierungen durchgeführt. Die Errichtung derartiger Bauwerke ist aber geeignet gefährdete Pflanzanarten zu vernichten und in ihrem Bestand zu bedrohen.

Obwohl derartige Erhebungen im Rahmen der UVE nicht durchgeführt wurden, laut Aussage des Sachverständigen keine anderen Kartierungsergebnisse bekannt sind (ausgenommen Schutzgebiete), behauptet der Sachverständige, dass durch das Vorhaben keine Beschädigung oder Vernichtung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie zu erwarten sind oder durch Flächenverbrauch während der Bau- und Betriebsphase keine gefährdeten Pflanzenarten betroffen wären. Diese Behauptung ist fachlich in keiner weise begründet.

C2) Teil des geplanten Vorhabens ist die aus naturschutzfachlicher Sicht beständige und nachhaltige Veränderung von Wäldern im Gesamtausmaß von 270 ha. Im Wesentlichen umfasst die Fläche den Bereich Waldschneisen, die durch den Leitungsbau entstehen und dadurch eine beständige und nachhaltige Veränderung erfahren, da der natürliche Entwicklungszyklus einer Waldgesellschaft unterbunden bleibt und Bäume nur mehr bis zu einer limitierten Höhe zugelassen werden und ein Fahrweg entlang der Schneise errichtet wird.

Es wurde unterlassen, zu Erheben, wieweit durch dieses Vorhaben gefährdete Biotoptypen betroffen sind. Im ergänzenden Gutachten Dipl.-Ing. Fasching werden diesbezüglich keine neuen Sachverhalte genannt. Auffallend ist die Oberflächlichkeit, mit der sich der Sachverständige bezüglich der Biotope und Lebensräume auseinandersetzt. So beschränkt er sich in seinen Betrachtungen zu den Waldlebensräumen auf ein ungewöhnlich hohes Abstraktionsniveau („Laubmischwald“, „Eichen-Hainbuchen-Rotkiefern-Fichten-Mischwald“, „Buchen-Mischwald“), das jeden fachlichen Qualitätsanspruchs entbehrt. Zumindest die in der UVE angegebene Systematik des Umweltbundesamtes zu den Biotoptypen Österreichs hätte man verwenden können.

Ein Schwerpunkt der Beurteilung der Waldflächen, die durch das Vorhaben betroffen sind, durch den Amtsachverständigen bilden „Naturnähe“ und Vorhandensein von „Altholz“ ohne diese Begriffe zu definieren. 

Es ist nicht nachvollziehbar, nach welchen Kriterien ein Wald als „naturnah“ beurteilt wurde und was unter „Altholz“ zu verstehen ist. Die Konkretisierung dieser Begriffe ist wesentlich, da vom Gutachter die Verträglichkeit des Vorhabens damit begründet wird, dass „Altholzzellen“ im Gesamtausmaß von etwa 60 ha errichtet werden.

C3) Nach der Beurteilung des Amtsachverständigen ist die Verträglichkeit des Vorhabens, hinsichtlich der Auswirkungen des Eingriffes in Waldlebensräume, durch die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen, der Einrichtung von Altholzzellen im Gesamtausmaß von etwa 60 ha, gegeben. Diese Beurteilung ist nicht nachvollziehbar, da im Projekt die Einrichtung von „Altholzzellen“ in ihrer Art und Lage- sowie Flächenmäßig nicht näher definiert ist. Im Projekt ist angegeben, dass 60 ha an, als „naturnah“ bezeichnete, Waldflächen durch das Vorhaben verloren gehen, nicht jedoch, dass in diesem Flächenausmaß Maßnahmen vorgesehen sind.

Des weiteren ist der UVE zu entnehmen, dass die Förderung von „Altholzzellen“ als Ausgleich für vernichtete Altholzbestände angeboten wird. Nun bedeutet „Altholz“ Bäume mit entsprechend hohem (?) Alter, lebend oder mit abgestorbenen Baumteilen. Was ist nun geplant zu „fördern“. Der Alterungsprozess von Baumbeständen ist ein natürlicher Vorgang, der nicht gefördert werden kann sondern lediglich verhindert werden kann. Nun könnte man die Unterlassung der Verhinderung des natürlichen Alterungsprozesses mit Nachsicht als „Förderung“ bezeichnen, was im Konkreten heißt, dass bestimmte Waldflächen außer Nutzung gestellt werden – oder doch nicht? Es ist davon auszugehen, dass die Maßnahme „Förderung von Altholzzellen“ als inhaltsleere Phrase zu beurteilen ist. Eine Verträglichkeit des Vorhabens kann keinesfalls durch „vorgesehene Ausgleichsmaßnahmen“ begründet werden, wenn diese Ausgleichsmaßnahmen im Projekt nicht vorgesehen sind.

C4) In der zusammenfassenden Gesamtbeurteilung kommt der Sachverständige zum Schluss: „Die in der UVE vorgesehenen Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen tragen dazu bei, dass in den intensiven landwirtschaftlichen Bereichen durch Außernutzungsstellung und Anlage von flächigen und linearen Landschaftselementen, ... eine ökologische Aufwertung und Steigerung der Artenvielfalt ... erreicht werden kann.“ Diese Beurteilung ist nicht nachvollziehbar, da im Projekt derartige Maßnahmen nicht vorgesehen sind. Als „Wiesenrückführung“ bezeichnete Vorhaben sind keine Außernutzungsstellung (Änderung der Bewirtschaftungsweise von einer Ackernutzung in eine Grünlandnutzung) und die geplante Sicherung einer (!) Hecke, kann wohl keine Anlage linearer Landschaftselemente (Plural!) sein. Die „Anlage“ eines „flächigen Landschaftselementes“ in den intensiven landwirtschaftlichen Bereichen, ist in der UVE weder erwähnt, noch sind Maßnahmen genannt, die als solches interpretiert werden könnten.

C5) Der Schwarzstorch ist in der Steiermark eine geschützte Vogelart (z.B. vor Zerstörung oder Beschädigung der Nester; vor Störungen während der Brut- und Aufzuchtzeit, sofern sich diese Störungen auf den Schutz erheblich auswirken). Der Amtsachverständige beurteilt: „Durch das Vorhaben sind daher keine für den Bestand des Schwarzstorches nachhaltigen und erheblichen Auswirkungen verbunden“.

Diese Bewertung ist nicht nachvollziehbar. Er bewertet das Vorhaben hinsichtlich der konkreten Auswirkungen auf den Schwarzstorch, dass ein Verlust von 1-2% des österreichischen (!) Bestandes durch das Vorhaben zu erwarten ist. Die Betrachtungsweise über den Wirkungsbereich der Naturschutzbehörde hinaus zu erweitern, ist ein interessanter Standpunkt des Amtsachverständigen, aber zurückzuweisen. 

In einer stichprobenartigen Überprüfung hinsichtlich des Vorkommens schutzbedürftiger Großvogelarten im geplanten Eingriffsbereich, konnten im Jahr 2004 auf einer Länge von 16 km im unmittelbaren Eingriffsbereich (Schlägerungsflächen für die Leitungstrasse) 2 Horste des Schwarzstorchs und in unmittelbarer Nähe zwei weitere Horste festgestellt werden. Somit ist für den gesamten Leitungsverlauf auf dem Gebiet des Bundeslandes Steiermark (81 km Trassenlänge) mit dem Vorkommen von 20 Schwarzstorchhorsten im Eingriffsbereich zu rechnen. Dies bedeutet einen Verlust der 60% des steirischen Brutbestandes nach dem Brutvogelatlas der Steiermark (Stand 1995: 30 bis 35 Brutpaare) entspricht.

Die Beurteilung des Amtsachverständigen ist nicht nachvollziehbar und zurückzuweisen.

C6) Auch der Wespenbussard ist in der Steiermark eine geschützte Vogelart (z.B. vor Zerstörung oder Beschädigung der Nester; vor Störungen während der Brut- und Aufzuchtzeit, sofern sich diese Störungen auf den Schutz erheblich auswirken). Der Amtsachverständige beurteilt: „Der Gesamtbestand des Wespenbussards ist durch das Vorhaben nicht gefährdet, es ist auch mit keiner erheblichen Herabsetzung der Brutdichte dieser Vogelart im Projektgebiet zu rechnen“.

Diese Bewertung ist nicht nachvollziehbar. Er bewertet das Vorhaben hinsichtlich der konkreten Auswirkungen auf den Wespenbussard, dass ein Verlust von weniger als 1% des österreichischen (!) Bestandes durch das Vorhaben zu erwarten ist. 

In einer stichprobenartigen Überprüfung hinsichtlich des Vorkommens schutzbedürftiger Großvogelarten im geplanten Eingriffsbereich, konnten im Jahr 2004 auf einer Länge von 16 km im unmittelbaren Eingriffsbereich (Schlägerungsflächen für die Leitungstrasse) 3 Horststandorte des Wespenbussards und 10 Revierschwerpunkte festgestellt werden. Somit ist für den gesamten Leitungsverlauf auf dem Gebiet des Bundeslandes Steiermark (81 km Trassenlänge) mit dem Vorkommen von bis zu 40 Wespenbussardrevieren mit bis zu 15 Horststandorten im Eingriffsbereich zu rechnen. Der geschätzte Verlust bezogen auf das Bundesland Steiermark ist mit bis zu 50% anzunehmen (laut dem Brutvogelatlas der Steiermark, Stand 1995: Großräumige Bestandszahlen liegen aus der Steiermark nicht vor. Anzahl der Rasterflächen [Flächengröße eines Rasters 34,2 km²] mit „Brutnachweis“ 31, mit „Brut wahrscheinlich“ 49). 

Die Beurteilung des Amtsachverständigen ist nicht nachvollziehbar und zurückzuweisen.

C7) Die Tatsache, dass die ebenfalls geschützte Vogelart Weißstorch durch das Vorhaben dahingehend betroffen ist, dass die geplante Freileitung 18% aller Reviere des Bundeslandes Steiermark durchschneidet (bei einem Radius von 4 km um den Horststandort; die Horststandorte sind der Landesregierung bekannt), werden vom Amtsachverständigen verschwiegen und diese Tatsache fließt in seine Beurteilung nicht ein. 

Die behauptete Verbesserung des Nahrungsangebotes für den Weißstorch durch Wiesenrückführungen ist nicht nachvollziehbar. Die in der UVE genannten „Wiesenrückführungen“ sind in ihrer Flächenausdehnung und räumlichen Lage unbestimmt. Gleichzeitig wurden sie von Fördermitteln des Bundes und der EU abhängig gemacht Es fehlt daher ein Realisierungsnachweis. Die Neuanlage von Wiesenflächen, die dem Weißstorch als Nahrungshabitat dienen sollen, müssen in einer räumlichen Beziehung zu bestehenden Revieren stehen. Werden Nahrungsflüge vom Horst zu derartigen neu angelegten Wiesen von der geplante Freileitung gequert, kann diese Maßnahme nicht als Ausgleichsmaßnahme gewertet werden, da der Vorteil des verbesserten Nahrungsangebotes durch den Nachteil des erhöhten Vogelschlagrisikos aufgehoben wird. Daher bildet der Sachverhalt über Flächengröße und Lage der Ausgleichsflächen eine wesentliche Grundlage, die Wirksamkeit der Ausgleichsmaßnahmen zu bewerten. Unverständlich ist die Auffassung des Amtsachverständigen: „Die flächenmäßige Zuordnung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist nicht Aufgabe des zu beurteilenden Amtsachverständigen ...“. Wie ist dann eine Wirksamkeit zu beurteilen, wenn nicht bekannt ist wo, in welchem Flächenausmaß und welche Maßnahmen gesetzt werden?

Zur behaupteten Herabsetzung des Vogelschlagrisikos für den Weißstorch wurde keine fachliche Begründung angeführt. Des weiteren wäre aber auch begründet zu beurteilen, ob die Reduzierung des Vogelschlagrisikos soweit signifikant ist, dass die Gefährdung von Beständen ausgeschlossen werden kann.

C8) Die Beurteilung des Amtsachverständigen, dass das Vogelschlagrisiko für die Vogelart Uhu als „gering“ anzusetzen ist, ist nicht nachvollziehbar. 

Begründet wird die Beurteilung des Sachverständigen damit, dass der Uhu auf Grund seiner nächtlichen Jagdweise über ein hervorragendes Sehvermögen und eine sehr gute Orientierung verfügen würde. Tatsächlich zählt der Uhu jedoch zu den durch Leitungskollisionen gefährdetsten Vogelarten (Schumacher, A., 2002: Die Berücksichtigung des Vogelschutzes an Energiefreileitungen im novellierten Bundesnaturschutzgesetz.- Naturschutz in Recht und Praxis – online, Heft 1, Seite 4, www.naturschutz.net; Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Bd. 9, ed. Glutz von Blotzheim, U., N. 1994, Seite 335). Die Gefährdung durch Drahtanflüge für den Bestand der Uhupopulation in der Steiermark ist auch im Brutvogelatlas der Steiermark dezidiert angeführt. Zum behaupteten „hervorragenden Sehvermögen“ ist festzustellen, dass zwar die räumliche Wahrnehmung bei Eulen auf Grund des, im Vergleich zu anderen Vogelarten, größeren binokularen Sehfeldes gut ist, jedoch die Sehleistung für das theoretische Erkennen von Drahthindernissen während des Vogelfluges von der Fähigkeit abhängt, das Auge auf bestimmte Bereiche scharf zu stellen. Diese Fähigkeit ist bei Eulen innerhalb der Vogelgruppen am geringsten ausgebildet und auch deutlich geringer als beim Menschen. Daher kann keinesfalls angenommen werden, dass der Uhu Drahthindernisse in der Luft auf Grund seiner optischen Sinnesleistung früher oder besser erkennen könnte als andere Vogelarten und daher auch ein geringeres Gefährdungspotenzial zu unterstellen ist.

Der Befund des Gutachters bietet keine ausreichende fachliche Grundlage, die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen des Vorhabens auf Tiere und Lebensräume zu beschreiben und zu bewerten. Die vorgenommenen Bewertungen und Beurteilungen sind nicht nachvollziehbar und widersprüchlich.

Die Feststellung der Verträglichkeit des Vorhabens ist nicht schlüssig.

Das Gutachten des Sachverständigen ist, in Bezug auf mögliche betroffene Schutzgüter, die eigens zu bearbeiten sind, nicht vollständig
D) Ergänzendes Gutachten Mag. Dr. Ranner

Die Gefährdung schutzbedürftiger Vogelarten durch Kollisionen mit der geplanten Freileitung wurde von allen Sachverständigen und vom Projektbetreiber erkannt und als hoch eingestuft. Die Verträglichkeit des Vorhabens wird im Zuständigkeitsbereich der Landesregierungen der Steiermark und des Burgenlandes, vor allem auch auf Grund der behaupteten Wirksamkeit der Markierung der Leitung, das Kollisionsrisiko für schutzbedürftige Vogelarten zu verringern, festgestellt. 

D1) Im gegenständlichen Gutachten werden vier verschiedene Methoden der Markierung, abgestimmt auf bestimmte Lebensräume und Vogelarten, genannt, die dahingehend bewertet werden, dass dadurch unter anderem eine Verträglichkeit der Leitung hinsichtlich des Naturschutzes gewährleistet ist.

Verweis auf vorher gesagtes, darüber hinaus

Unter verweis auf die vorher angeführten Pkt. B4, B6, C5 bis C7, ist diese Beurteilung darüber hinaus nicht nachvollziehbar. 

So wird zur Minimierung des Kollisionsrisikos ausschließlich die Anbringung von Markierungen am Erdseil und den Leiterseilen oder nur am Erdseil vorgeschlagen mit der Vorgabe von Mindestabständen zwischen den Markierungen. Es ist als Tatsache zu sehen, dass Markierungen das Kollisionsrisiko minimieren. Jedoch ist es von entscheidender Bedeutung, ob das Ausmaß, in welchem dieses Risiko gesenkt wird, ausreicht, um die Gefährdung so einzustufen, dass das Vorhaben diesbezüglich als verträglich beurteilt werden kann. Es fehlt für diese Annahme derzeit jeder Nachweis und es ist allgemein zu bezweifeln, dass Markierungen geeignet sind, das Vogelschlagrisiko entscheiden zu verringern. Jedenfalls kann keine bis kaum eine Wirkung während der Nachtzeiten (wesentliche Zeitphase für den Vogelzug) und bei schlechten Sichtbedingungen angenommen werden. Auch der Projektwerber beurteilt im Widerspruch zum Sachverständigen die Wirksamkeit von Markierungen mit „gering“ (UVE Biotope und Ökosysteme, Anhang 5, Seite 18).

Durch die Verwendung der Formulierung „entsprechen dem Stand der Technik und des Wissens“ und mit dem Verweis auf Haack 1997 wird der Eindruck erweckt, die vorgeschlagenen Maßnahmen würden dem Stand der Technik und des Wissens entsprechen. Nicht berücksichtigt wurde, dass es für die EU-Staaten gültige Empfehlungen gibt, die inhaltlich auch von den Staaten der Berner Convention anerkannt wurden (Dr. Dieter Haas, Leiter der NABU-BAG Stromtod, D-72459 Albstadt in E-mail vom 05. Jänner 2005), in denen dargestellt ist, mit welchen Methoden das Kollisionsrisiko an Freileitungen gesenkt werden kann. Es ist davon auszugehen, dass diese Empfehlungen den Stand der Technik und des Wissens widerspiegeln und im wesentlichen dahingehend von den Ausführungen Dr. Ranners abweichen, als Markierungen zwar ergänzende Maßnahmen sind, aber vor allem konstruktive Maßnahmen (Anordnung der Leiterseile) geeignet sind, das Kollisionsrisiko zu verringern.

D2) Die Festlegung der im Gutachten genannten Leitungsabschnitte, an denen Markierungen anzubringen sind, beruhen auf den Angaben der UVE zu jenen Abschnitten, in denen die Erheblichkeit des Eingriffes auf die Vogelfauna als „mittel“ oder höher eingestuft wurde.

Die räumliche Festlegung des Gutachters ist daher nicht nachvollziehbar, da die Erhebungen zur Vogelfauna, dargestellt in der UVE, schwere fachliche Mängel aufweisen und wie die Bewertungen widersprüchlich und nicht nachvollziehbar sind und keinesfalls eine geeignete Grundlage sind, für einzelne Abschnitte die Erheblichkeit der Eingriffe auf die Vogelwelt nachvollziehbar darzustellen (vgl. Stellungnahmen vom 22.04.2004 und 12.10.2004, sowie A3, A5 und A7 des Schreibens).

D4) Im Absatz „C“ des Gutachtens werden Leitungsabschnitte für Markierungen festgelegt, welche insbesondere den Weißstorchbestand der Steiermark vor Kollisionen mit der geplanten Freileitung schützen sollen. Als Kriterium ist ein Abstand von 3 km Entfernung des Horstes zur geplanten Freileitung festgelegt. 

Die Festlegung des Entfernungsmaßes ist nicht nachvollziehbar. Der Gutachter führt selbst an, dass in vielen Teilen Europas als wichtigste Todesursache beim Weißstorch, Unfälle an Leitungsseilen gelten. Daher ist es ein Erfordernis, dass innerhalb eines Reviers des Weißstorches bestehende Freileitungen zum Schutz vor Kollisionen mit den Leiterseilen zu markieren sind. Die Reviergröße eines Weißstorchpaares ist nicht einheitlich festzulegen und hängt im wesentlichen von der Verfügbarkeit der Nahrungsplätze ab (insb. geeignete Wiesenflächen). Unabhängig des Kollisionsrisikos nicht geübter Jungvögel, geht von den Freileitungen eine Gefährdung bei Nahrungsflügen der Weißstörche aus (insbesondere An- und Abflug an den Wiesen; bei panikartigem Auffliegen infolge einer Beunruhigung). Die von Dr. Ranner festgelegte Distanz von 3 km liegt deutlich unter bekannten Distanzen, die vom Weißstorch zu seinen Nahrungsgründen zurückgelegt werden. So gibt Ranner (1989) eine Distanz von 6 km als Aktionsraum für Weißstörche in der Region Rust an, wobei auch für Nahrungsflüge Entfernungen bis zu 8 km überwunden werden (Entwicklung und derzeitige Situation des Weißstorchs in Rust.- Vogelschutz in Österreich, Nr.4: 29-33). 

Gemeinde Empersdorf,

vertreten durch

Dr. Josef Eisner

Steyr, 21.01.2005
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